
Zeitschrift: Freidenker [1908-1914]

Herausgeber: Deutsch-Schweizerischer Freidenkerbund

Band: 2 (1909)

Heft: 9

Artikel: Ein neuer Vorstoss gegen den Art. 49 der Bundesverfassung

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-406058

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-406058
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Organ der Freidenker der deutschen Schweiz,

Herausgegeben vom

Deutsch-schrveizer. Areidenkerbund
Geschäftsstelle: Zürich V. Seeseldstr. l'1.

II. Jahrgang — Mo. 9.
1. September 1909

Erscheint monatlich. Einzelnummer 10 Cts.
Abonnement: Schweiz Fr. 1.20, Ausland Fr. 1.50 pro Jcchr.

Inserate: 6 mal gespaltene Nonpareillezeile 15 Cls, Wieder-
holungen Rabatt.

Aril4t< erhält jeder neue Abonnent bis
^"""5 ^ ^ „zreidenker",

wenn er den Iahres-Abonnementsbetrag
für 1910 <Fr. Z.20) an den Verlag des

„Freidenker" Zürich V, Seeseldstr. M
einsendet (Postscheckkonto Vitt 964).

_M?" Zur gcfl. Kcnutnisuahmc.

Wir teilen hiedurch unseru vcrehrl. Abonnenten, Bun-
dcsmitglicdcrn, dcn Vorständen nnd Kassieren unserer
Verbandsvereine nnd den Kolporteuren des „Freidenker"

mit, dasz durch den Anschlich au dcu Postscheckverkehr
künstighin alle Zahlungen aus uuser

Scheck- uud Girokonto VIII. 964

geleistet werden wollen. Einzahlungen werden portofrei
bei allen Poststellen mittels grünem

Einzahlungsschein entgegengenommen.

Teutschschweiz. Freidenkerbund '

Verlag des „Freidenker".
Zürich V, Seeseldstr. III

Ein neuer Vorftoh gegen den Att. 49
der Bundesverfassung.

Noch haben sich die schänmcnden Wogen, die durch das
Luzerner Gottcslästerungsurteil und seine Kassation durch
das Bundesgericht hervorgerufen wurdeu, uicht geglättet,
uoch immer geifert die ultramontanc Presse über das
gerechte bundesgerichtliche Urteil — Resolutionen gegen
das Bundesgericht nnd f ü r die Luzerner Nichter sind da und
dort in katholischen Versammlungen noch heute an der
Tagesordnung. Trotzdem haben wir heute vou neue m von
einem groben Vorstoß gegen die garantierte Gewissens-
nnd Preßfreiheit zu berichten, und diesmal siud es St.
G a l l e r Richter, die sich dieser Rechtsverletzung schuldig

gemacht haben, die nm so frivoler wirkt, als das gefällte
Urteil in mehreren Punkten direkt gegen Feststellungen

v c r st ö ß t die anläßlich der Kassation des Luzerner
Urteils vom Bundesgericht gemacht wurden.

Ein italienischer Handlanger, Lorenzo Barel'
l i n i in St. Gallen, vertrieb in Tablat regelmäßig das be
kannte antiklerikale italienische Witzblatt „ A s i n o ". Da
er kein Hansierpatent besaß, wnrde er wegen Verletzung
dcs Hausiergesctzes bestraft, aber uicht nur deswegen,
sondern das zuständige Bezirksgericht vernrteitte ihn
auch wegen t ö r u u g des religiösen Friedens

nach dem i;174 Iii. a dcs. St. Galler Strafgesetzes.
Tas Urtcil des Bezirksgerichtes lautete auf 8 T a g e G c-
s ä n g n i s und 50 Fr. Bnße. — Taraufhin wurde zum
>!mitonsgericlit appelliert, das prinzipiell den gleichen
Standpunkt einnahm, nur die Strafe auf 30 Fr. Buße
berabsetzte.

Taß cs sich in diesem Falle um eine offenkundige
Versassnngsverlctzung handelt, darüber kann kein Zweifc
besteben. Es muß darauf hingewiesen werden, daß der
„Asino" in der ganzen Schweiz liberal! in Kiosken, an den
Babnhöfen ohne Bchelliguug verkauft werden
darf nnd daß selbst das Kantonsgericht im Urteil fest
g e st e l l t hat, daß eine Störung des konfessionellen Friedens

durch den Vertrieb nicht e i u g e t r e te n ist. Trotzdem

wird der Italiener verurteilt, uicht nur wegen Ueber
tretnng des Hansiergesctzcs, wozu eine Berechtigung vorlag,
sondern auch wegen dem Inhalt der von ihm abgesetzten
Nummern des „Asino". Tie Urteilsbegründung sagt dazu,
daß in diesen Blättern die katbolische Priesterschast als
beteiligt au unsittlichen Vorgängen und schmachvollen Be-
gangenschaften bingcstellt wird (was jederzeit für
Tausende von Fällen in der Geschichte nachgewiesen werden
kann), der Papst wurde in geschmackloser Weise als „B c P i"
bezeichnet und in höchst holmvoller Weise dargestellt, außer
dem werde anch dcr Vorwurf wcgcn Erbschleicherei crbobcn
usw. — Tiese Acnßcrungen verstoßen gegen den § 174 des
St. Gallcr Strafgesetzbuches und cs habc deshalb Bcstra
snng zu erfolgen.

Nuu ist aber bekanntlich dic Kassation des Lnzcrncr
Urteils in Lausanne ncbcn anderen auch aus dem Grunde
crfolgt, daß das Gericht erklärte, jemand, der cine schon
durch Titel und Ausstattung als antiklcrikalc Trucksckrist
erkennbare Publikation erwirbt, dies eben unterlassen soll,
wenn scinc religiösen GlanbcnSansichtcn dadurch verletzt
werden. Nun gibt cs abcr wohl kaum einen Italiener,
der nicht w c i ß um was sür cinen Inhalt es sich beim
..Asino" handelt. Es ist cin cbcnso verbreitetes wic bekanntes

Witzblatt in Italien nnd spielt eine ähnliche Rolle wie

dcr „Siinplizissimns" in Teutschland, von dem auch jeder
wciß, wclchc Tendenzcn darin vertreten werden. Dazu
wurde noch im Urteil des Kantonsgerichtcs St. Gallen
festgestellt, daß von einem zudringlichen Vertrieb nicht die Rede
cin kann, daß Borellini nur jenen das Blatt verkauft hat,
die es gewollt haben. Und wohlverstanden
verkauft! Auch diesbezüglich verstieß man gcgen das
bnndcsgerichtliche Urteil im Lnzcrncr Prozeß, da dort
ausdrücklich auf deu Unterschied hingewiesen wurde, daß der
Verkauf derartiger schriftcn zu erlauben sei, während
eine Verbreitung, die gratis und wahllos erfolge, event.
cin derartiges Delikt begründen könne.

Tic Verurteilung dcs Borcllini wegen Störung des kon-
fcssivucllcn Friedens ist also cine flagrante Verletzung dcs
5 -19 dcr Bnndcsvcrfassulig, und es ist Pflicht aller wirklich
freiheitlich gesinutcn Bürger, auf das Entschiedenste gegen
diesen Willkürakt der St. Gallcr Richter zu protestieren,
zumal cs offenbar ist, dasz katholischer Einfluß oder Rücksicht
auf katholische Kreise mitgewirkt hat. Nicht nur auf dcm
Papier in der Bundesverfassung, sondern in der Praxis
unserer Iustizpflcge soll und muß das Prinzip dcr
Gewissensfreiheit zum Ausdruck kommen, trotzdem von
katholischer Seite seit dem letzten bundesgerichtlichen
Entscheid, mit allen, auch mit dcn bedenklichsten Mitteln, gegen
die Garantie der Gewissensfreiheit, die ein wertvolles
kulturelles Besitztum des Landes ist, gewühlt wird.
Doch der freiheitliche Teil der Bevölkerung wird dieses
Gut zu wahren und es gegen den Ansturm des Klerikalismus

zu verteidigen wissen.
Es handelt sich in diesem Falle nnr um eiuen fremden,

armen Italiener, aber auch dieser hat vollen Anspruch auf
den Schutz der Gesetze« und der volle Schutz des Z 49 soll
auch ihm zugute kommen. Angesichts dcr prinzipiellen

Bedeutung dieses Nechtsfalles Mt die Leitung
des Teutsch-schweizerischen Freidenkerbnndes Veranlassung
genommen, dcn Rekurs zum Buudcsgericht
gegen das St. Galler Fcblurtcil in die Wege zu leiteu, uud
mit der Bcgründuug Rechtsanwalt Otto Ackermann
in Luzcrn betraut, der auch im Luzerncr Fall die Re-
knrsbegründiing mit vollem Erfolg besorgte.

Die Mester in Spaniens
Von Padre Ton Josö Ferrandiz (Madrid).

In dcn Seminaren erhält der Priester eine schlechte
Erziehung. Ganz abgesehen von der unmoralischen
Lebenshaltung, dic sich unter so vielen Leuten desselben Geschlechtes

nnr zu leicht vou selbst einstellt, ist cs eine Erfahrungstatsache,

daß die spanischen geistlichen Lehrer die Jugend
niemals zn bilden verstanden haben. Ihre Pädagogik ist
heute noch die allernnentwickclstc.

Tamit dic Seminare nicht unbesucht bleiben, hat man
Tagegelder von 1,5V Pesetas, und uoch weniger, znr
Unterstützung der armen Familien, aus denen fast ausschließlich
die jungcn Geistlichen hervorzugehen pflegen, eingeführt
Ein ^cminarprofessor erhält ein Jahrcsgchalt von 509 bis
1090 Pesetas. Ter Rcktor, der ein Kanoniker zu sein pflegt,
bekommt 21)99—3000 Pesetas. Kcin Lehrer ist dnrch cin
Prüfnngseramcn hindurchgegangen. Die Laune dcs
Bischofs allein hat ihn auf seinen Posten gebracht nnd kann
ibn ivieder entfernen. Gewöhnlich sind die Lehrämter des
Seminars einfach nichts wcitcr als pekuniäre Gehaltsauf-
besscrungcn, dic dcr Bischof dem von ihm bevorzugten
Psründner zuweist. Manchmal begnügt man sich auch, um
Gcld zu sparen, damit, humanistische Lchraufträge au
vorgeschrittene Schüler zu übertragen. Das einzige Wissen
dcs Priesters dcr spanischen Kirchc ist die scholastische Theologie

dcs heiligen Thomas von Aquino. Als gelehrt und
fähig, dic höchsten Amtsstufcn zn erklimmen wird der
„Ergotist" angesehen .derjenige, der durch geschickte Kunst
stückchcn in der Bwcisführung mit seinem >,er?o" eincn
Lehrsatz zn verteidigen nnd scinc Mitschüler zu übertrnm
pfen versteht. Von diesen Tingen, die im spätere« Leben
doch zn nichts nutze sind, abgeschcn, bietet dcr Seminar
unterricht keinen einzigen Vorteil.

Dic humanistischen Wissenschaften, selbst das kanonische
Recht, die Mnsik, dic Kunstgcschichtc, allcs das ist wobl im
studicnprogramin pompös aufgeführt, wird abcr in
Wirklichkeit kaum gelehrt. Auch fehlt cs au entsprechendem Un
tcrrichtsmaterial, obwohl dic Mittel hierfür, wic wir gescheit

haben, im Knltnsetat dcn Seminaren zugewendet wcr
deu, und die Anstalten aus ihrcn Ländereicn uud andercn
Vermögenswcrtcn auch sonst Einnahmen genug besitzen. In
dcn Scminarcn herrscht geradezu ciuc Abschcu vor der
Wissenschaft. Ich habc es erlebt, daß man aus dcr Madrider

*) Aus dem vor Kur, cm im Neuen Frankfurter Verlag erschienenen
Buche: .Das heutige Spanien unter dem Joch des Papsttums". (Preis
Marl 2 SO) Dieses Buch des berühmten antiklerikalen spanischen Publi-
zisten ist vorerst nur in deutscher Sprache veröffentlicht und gibt ergreifende
Schilderungen von dem politischen, moralischen und materiellen Elend
des „Kirchenstaates" Spanien.

Anstalt zwei Lehrer entfernt hat, weil sie zuviel Mathema-
tikund Physik getrieben. Damals war ein Kanonikus Rek-
tik und Physik getrieben. Damals war ein Kanonikus
Rekalter elektrischer Motor befand, den man als unbrauchbar
schon beiseite gestellt hatte, befahl, ihn uur ja weit
wegzuschaffen, daniit er nicht etwa explodiere und Unheil anrichte.
Mit der Erziehung ist es nicht anders bestellt als mit dem
Wissen. Tie neu ciutrctcudeu Schüler kommen vom Laude,
von der Feldarbeit oder aus deu Armeleutestuben der kleinen

Ortschaften. Im .ganzen Seminar ist kaum jemand,
der von Hause aus eine bessere Erziehung mitgebracht hättc.

Solch ein spanischer Geistlicher hält es dann später nicht
für nötig, einen Gruß höflich zu erwidern. Er tritt
in ein fremdes Haus, ohue deu Hut abzuuehmen und
setzt sich selbst in Tamengesellschaft bedeckten Hauptes uie-
dcr. Wer ihm widerspricht, kommt schön an. Er wähnt
sich ununterbrochen in amtlicher Würde und hält sich darum
für unantastbar. Ein Bischof hält jedem, wer er auch sei,
gewaltsam den Ring vor dcn Mund, daß man ihn küsse.
Kaum kennt cr cine Familie oberflächlich, so duzt er schon
dic Frauen. Wenn man ihn nicht mit Hochwürdeu oder
Exzellenz anredet, auch wenn man die Jugend gemeinsam
mit ihm verlebt hat, bläht er sich, wie ich es hundertmal
gesehen habe, empört auf. Selbst den eigenen Eltern erlassen
sie im Verkehr die Formalitäten nicht. Die spanischen Träger

der Mitra sind von altersher empfindliche Leute. „Ich
habe einen Ekel vor diesen elenden, gottseligen Bauern-
lüinmeln mit ihrem unerträglichen Dünkel," sagte Canovas
im Aerger. „Selbst aus dem Abort spielen sie den Bischof"
Mehr als einer ist schon aus fremdem Hause hinausgeworfen

worden, weil er sich mit dcn Damen zu schaffen macheu
wollte. Ter Kardinal Sancha, Bischof von Tolcdo und früher

Bischof zn Madrid, fand garnichts dabei, die Seüoras
nnd Senoritas auf die Hiuterbnckcn zu tätscheln. — „Prächtiges

Fleisch", Pflegte er zu sagcn, „da ist vom Fasten nicht
viel zn mcrkcn." Berühmt sind auch seine unanständigen
Anekdoten uud seine geschmacklosen Possen. Er war, bevor
cr Priester wnrde, Bauer und Barbier gewesen. O heilige
Demokratie dcr Kirche!

Das Volk macht sich übrigens aus alledem nichts, freut
sich höchstens darüber, denn es ist diese Tinge so gewohnt,
daß cs glaubt, sic hingcn mit dcm geistlichen Amt zusammen.

Tie geistliche Erziehung ist begründet anf dcm
Mißtrauen, der Spioniercrci, auf übertriebenem Autoritäts-
aefühl, der Privilegicnwirtfchaft und dcr schmutzigsteu Arglist.

Ein Seminarist, der bei seinem Rcktor oder einem
Lehrer in besonderer Gunst steht, ist deu anderen gegenüber
cinc Art Herr nnd Gcbicter. Ein Lehrer steht über den
Heiligen, dcr Rektor ist dein Papst gleich, der Bischof ist
Gott ähnlich und alle diese Herreu haben immer und
unwiderruflich recht.

Ter Hunger eines spanischen Seminaristen ist
sprichwörtlich. Aber im selben Speisesaal steht der Professorentisch.

Ter hungrige Schüler sieht darauf die erlesensten
Platten. Manchmal schickt dcr Herr Professor dem Lieb-
lingsschülcr eincn Leckerbissen hinüber. Für die übrigen
ist das dann wieder ein nener Anreiz zu Haß und Neid. Es
ist den Seminaristen verboten, sich auf eigene Kosten Tabak
nnd Leckereien zu kaufen. Weuu sie dabei betroffen werden,
wird ihnen das Erkaufte weggenommen, und die Herren
Lehrer rauchen nnd verspeisen cs selber, oder ein Lieblingsschüler

bekommt es geschenkt. Tcnn die Günstlingswirtschaft
bleibt die Hauptsache. Es kommt vor, daß schon bärtige
Lcnte unter den studierenden noch Prügel bekommen, sie
werden angeschrieen und brutal beschimpft. Sie müsseu im
Speisesaal, während die übrigen essen, auf den Knien
liegen. „Auf die Knie mit dir," das ist überhaupt ein Befehl,
den man jeden Augenblick hört. Eiu solches System kann
nnr zu perfider Heuchelei, zum Haß, zur Kriecherei, zur
Rachsucht und grausamen Gemeinheit sichren.

Ohnc Wissen, selbst oft ohne dic geringste Kenntnis von
seinem Beruf, ohne moralischen Halt und ohne Ideale
verläßt dcr jnngc Priester das Seminar, ost auch ohne religiösen

Glauben, dafür abcr mit dcm Gepäck der vier „örZos"
beladen. Auf sich selbst angewiesen, tritt cr ins Leben, von
dessen Kunst man ihn im schulranm nichts gelehrt hat.
Ten Umgang mit dem Volke soll cr, wie die Liturgik und
dic Prcdigtkunst, so gut er kann, auf eigene Fanst erlernen.
Wenn er keine Gönner findet, wird nichts ans ihm, wird
er immer ein Bettclklcrikcr bleiben. Er mag seine Pflicht
so gut erfüllen als cr kann, dafür wird ihm kcin Lohn. Aber
wenn er dcn gcringstcn Fehl begeht, kommt die ganze
Schwere des Gesetzes über ihn Im Laufe der Jahre spriu-
gcn dic von Protektion Begünstigten über seinen Kopf
hinweg, — Verwandte und Schmeichler der hohen Geistlichkeit
oder cinflnßreichcr Politiker. Denn in der spanischen Kirche
gibt es keinc Stufenleiter. Dicnstjaihrc, Verdienst und Führung

werden nicht angcrcchnct. Tic Gönncrwirtschaft macht
allcs. Ta dic Zahl dcr Priester unverhältnismäßig groß
ist. ist dcr Daseinskampf für die meisten äußerst hart nnd
bringt eincn von Neid erfüllen Egoismus hervor, der
wiederum Spiouicrerei, Angeberei nnd jedc Art von Gcmein-
licit zur Folge hat. Es können sich nicht drei Geistliche
zusammenfinden, ohne daß jeder von ihnen sich fragt, wer
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